
 

- Wer einen Aufenthaltsraum oder eine Nische nutzt, akzeptiert mit dem Betreten die folgenden Regeln und 

ist für die  Sauberkeit und die Erhaltung der Einrichtung verantwortlich.  

- Müll gehört grundsätzlich in die Abfallbehälter. 

- Wer den Aufenthaltsraum oder die Nische verlässt, räumt seinen Müll weg und beseitigt eventuelle 

Verunreinigungen auf Tischen oder dem Fußboden. 

- Wer die Einrichtung beschädigt, ist für deren Reparatur oder Ersatz verantwortlich. 

- Wenn jemand sich regelwidrig und unsolidarisch verhält, sind alle verpflichtet, ihn oder sie auf die Regeln 

hinzuweisen.  

- Wer einen Aufenthaltsraum oder eine Nische betritt und dort Verunreinigungen feststellt, ist verpflichtet, 

die Anwesenden zu deren Beseitigung aufzufordern. Ist beim Betreten des Raums oder der Nische niemand 

anwesend, müssen der Müll oder Verunreinigungen entweder beseitigt oder das Sekretariat informiert 

werden. 

- Lehrerinnen und Lehrer sollen gelegentlich die Aufenthaltsräume und Nischen besuchen. Wer dort 

angetroffen wird, kann zur Beseitigung von Müll oder Verunreinigungen verpflichtet werden. 

 

Kreuzau, im Mai 2017, für das SV-Team: __________________________________  für das Schulleitungs-Team: ______________________________________ 

 


